
BAUORDNUNGSRECHTLICHE 
FESTSETZUNGEN 
(§ 9 (4) BauGB I. V. m. § 87 HBO) 

Außereßestaltung baulicher Anlagen· 

1. Fassadengestaltung 

F8888den sind zu vwputzen oder zu verkleiden. HoIzbIock­
hAuser sind ebenso zugeIat8en wie AbweIchungen In der 
F8888dengestaltung, die sich durdl SoIar8neIgIenutzungen 
ergeben. Solaranlagen lind gestalterisch anzupaasen. 
Fassaden \'On Anbauten, Garagen und Nebengebluclen 
lind geataIt8rI8ch an den zugeh6renden Hauptbaukörp8r 
anzupassen. DoppelhAuser, Doppel- bzw. Samrnelgaragen 
mQsaen jewe/I8 einheitlich in ihrar F8888dengestaltung sein. 

2. EInfriedungen 

Einfriedungen der GrundsUk:ke sind bis zu einer Höhe \'On 

1,5 m zulllllg. Ober 1,0 m Höhe Ist eine daU8lttafle Ein­
grOnungi HlntergrOnung mit Gehölzen vorzunehmen. Mau­
em als GrundstOckseInfrIedungen lind nicht zugelassen. 
Beton- und Ma~ sind nur bei Toreinfahrten 
zulässig. 

3. Dachgestaltung 

FOr WohngebAude sowie fOr Nebengeblude und Garagen 
sind zugelassen: 
Dachtorm: Stelldach als Satteldach (SO), Satteldach 

mit KrOppelwaJm (SDk), Walmdach (WO), 
versetztes Pultdach (PDv), 

Dachneigung: 30 - 42 0, 

Dachdeckung: DachzIegeln oder Dachsteine, 
Dachfarbe: ZIegelrot bis rotbraun. 

Oberdachungen \'On Nebengebäuden und Garagen bis 
25 qm DachftAche 80wIe von Carports k6nnen davon 
abweichend als satteldach (DachneIgung < 30°), Pultdach 
oder als begrOnteI Flachdach auagefOhrt werden. Doppel­
hAuser. Doppel- bzw. Sammelgaragen müaaen jeweils 
einheitlich In Ihrer Daehgeetaltung sein. 

Auanahmegebunden können für WohngebAude sowie für 
Nebengebäude und Garagen zugelassen werden: 
AbweIchungen In der DachgestaJtung dW'dl DachbegrO­
nungen oder SoIarenerglenutzungen. Solaranlagen sind 
gestalterisch anzupassen. 








